
 

 

Warum Brandschutzschulungen und -Ausbildung zu 

Brandschutzhelfern und  Evakuierungshelfern? 
Der organisatorische Brandschutz wird durch eine Vielzahl von Gesetzen, Vorschriften und 
Richtlinien geregelt. Das Ziel dieser ist es, den Betrieb und deren Mitarbeiter in einem 
Unglücksfall zu schützen und Schaden abzuwenden. 
Wir haben für Sie die aktuellen und wichtigsten Gesetze und Vorschriften zum Thema 
Prävention zusammengefasst. Wichtige Textpassagen wurden „grau“ hinterlegt. 

  
Arbeitsschutzgesetz - ArbSchG 
Gesetz über die Durchführung von Maßnahmen des Arbeitsschutzes zur Verbesserung der Sicherheit und 
des Gesundheitsschutzes der Beschäftigten bei der Arbeit 

Vom 7. August 1996 (BGBl. I S. 1246) (1) Zuletzt geändert durch Artikel 427 der Verordnung vom 31. August 
2015 (BGBl. I S. 1474)Zweiter Abschnitt – Pflichten des Arbeitgebers 
 
§ 10 ArbSchG – Erste Hilfe und sonstige Notfallmaßnahmen 

(1) Der Arbeitgeber hat entsprechend der Art der Arbeitsstätte und der Tätigkeiten sowie der Zahl der 
Beschäftigten die Maßnahmen zu treffen, die zur Ersten Hilfe, Brandbekämpfung und Evakuierung der 
Beschäftigten erforderlich sind. Dabei hat er der Anwesenheit anderer Personen Rechnung zu tragen. Er hat 
auch dafür zu sorgen, dass im Notfall die erforderlichen Verbindungen zu außerbetrieblichen Stellen, 
insbesondere in den Bereichen der Ersten Hilfe, der medizinischen Notversorgung, der Bergung und der 
Brandbekämpfung eingerichtet sind.  
(2) Der Arbeitgeber hat diejenigen Beschäftigten zu benennen, die Aufgaben der Ersten Hilfe, Brandbekämpfung 
und Evakuierung der Beschäftigten übernehmen. Anzahl, Ausbildung und Ausrüstung der nach Satz 1 benannten 
Beschäftigten müssen in einem angemessenen Verhältnis zur Zahl der Beschäftigten und zu den bestehenden 
besonderen Gefahren stehen. Vor der Benennung hat der Arbeitgeber den Betriebs- oder Personalrat zu hören. 
Weitergehende Beteiligungsrechte bleiben unberührt. Der Arbeitgeber kann die in Satz 1 genannten Aufgaben 
auch selbst wahrnehmen, wenn er über die nach Satz 2 erforderliche Ausbildung und Ausrüstung verfügt.  
 
§ 12 ArbSchG – Unterweisung 

(1) Der Arbeitgeber hat die Beschäftigten über Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Arbeit während ihrer 
Arbeitszeit ausreichend und angemessen zu unterweisen. Die Unterweisung umfasst Anweisungen und 
Erläuterungen, die eigens auf den Arbeitsplatz oder den Aufgabenbereich der Beschäftigten ausgerichtet sind. 
Die Unterweisung muss bei der Einstellung, bei Veränderungen im Aufgabenbereich, der Einführung neuer 
Arbeitsmittel oder einer neuen Technologie vor Aufnahme der Tätigkeit der Beschäftigten erfolgen. Die 
Unterweisung muss an die Gefährdungsentwicklung angepasst sein und erforderlichenfalls regelmäßig wiederholt 
werden.  
 

Verordnung über Arbeitsstätten (Arbeitsstättenverordnung - ArbStättV)  
Ausfertigungsdatum: 12.08.2004  
 
§ 4 Besondere Anforderungen an das Betreiben von Arbeitsstätten 

(4) Verkehrswege, Fluchtwege und Notausgänge müssen ständig freigehalten werden, damit sie jederzeit 
benutzt werden können. Der Arbeitgeber hat Vorkehrungen zu treffen, dass die Beschäftigten bei Gefahr sich 
unverzüglich in Sicherheit bringen und schnell gerettet werden können. Der Arbeitgeber hat einen Flucht- und 
Rettungsplan aufzustellen, wenn Lage, Ausdehnung und Art der Benutzung der Arbeitsstätte dies erfordern. 
Der Plan ist an geeigneten Stellen in der Arbeitsstätte auszulegen oder auszuhängen. In angemessenen 
Zeitabständen ist entsprechend dieses Planes zu üben. 

 
Technische Regel für Arbeitsstätten ASR A2.2  „Maßnahmen gegen Brände“ 
Ausgabe: November 2012, (GMBl 2012, S. 1225, geändert GMBl 2014, S. 286) 
Im April 2014 wurden in der ASR formale Änderungen vorgenommen (GMBl 2014, S. 286).  
 
6.2 Brandschutzhelfer  

(1) Der Arbeitgeber hat eine ausreichende Anzahl von Beschäftigten durch Unterweisung und Übung im Umgang 
mit Feuerlöscheinrichtungen zur Bekämpfung von Entstehungsbränden vertraut zu machen.  
(2) Die notwendige Anzahl von Brandschutzhelfern ergibt sich aus der Gefährdungsbeurteilung. Ein Anteil von 
fünf Prozent der Beschäftigten ist in der Regel ausreichend. Eine größere Anzahl von Brandschutzhelfern kann z. 
B. bei erhöhter Brandgefährdung, der Anwesenheit vieler Personen, Personen mit eingeschränkter Mobilität 
sowie großer räumlicher Ausdehnung der Arbeitsstätte erforderlich sein.  



 

 

(3) Bei der Anzahl der Brandschutzhelfer sind auch Schichtbetrieb und Abwesenheit einzelner Beschäftigter, z. B. 
Fortbildung, Ferien, Krankheit und Personalwechsel, zu berücksichtigen.  
(4) Die Brandschutzhelfer sind im Hinblick auf ihre Aufgaben fachkundig zu unterweisen. Zum 
Unterweisungsinhalt gehören neben den Grundzügen des vorbeugenden Brandschutzes Kenntnisse über die 
betriebliche Brandschutzorganisation, die Funktions- und Wirkungsweise von Feuerlöscheinrichtungen, die 
Gefahren durch Brände sowie über das Verhalten im Brandfall. 
(5) Praktische Übungen (Löschübungen) im Umgang mit Feuerlöscheinrichtungen gehören zur fachkundigen 
Unterweisung.  
 

Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung, 
DGUV Information 205-023  „Brandschutzhelfer Ausbildung und Befähigung“ 
Ausgabe Februar 2014 
 
1.1 Regelmäßige Unterweisung 

Alle Beschäftigten müssen regelmäßig (mindestens einmal jährlich) über die in ihrem Arbeitsbereich vorhandenen 
Brandgefahren und Brandschutzeinrichtungen (Feuerlöscheinrichtungen, Wandhydranten, Alarmierungs-
einrichtungen etc.) sowie das Verhalten im Gefahrenfall (Gebäuderäumung, Flucht- und Rettungswege, 
Sammelplatz) unterwiesen werden. Dazu bieten sich z. B. kontinuierliche Informationen und regelmäßige 
Informationsveranstaltungen im Rahmen der innerbetrieblichen Kommunikation an. Neue Mitarbeiter sind im 
Rahmen der Erstunterweisung über die wichtigsten betrieblichen Brandschutzaspekte zu informieren. Die 
Unterweisungen sind zu dokumentieren. 
 
1.2 Brandschutzhelfer 

Der Arbeitgeber hat eine ausreichende Anzahl von Beschäftigten durch fachkundige Unterweisung und praktische 
Übungen im Umgang mit Feuerlöscheinrichtungen vertraut zu machen und als Brandschutzhelfer zu benennen. 
Für Baustellen gilt diese Notwendigkeit nur für stationäre Baustelleneinrichtungen wie Baubüros, Unterkünfte, 
Werkstätten (siehe ASR A2.2 Abschnitt 7(1)). 
Ziel der Ausbildung sind der sichere Umgang mit und der Einsatz von Feuerlöscheinrichtungen zur Bekämpfung 
von Entstehungsbränden ohne Eigengefährdung und zur Sicherstellung des selbstständigen Verlassens (Flucht) 
der Beschäftigten. Die notwendige Anzahl von Brandschutzhelfern ergibt sich aus der Gefährdungsbeurteilung. 
Ein Anteil von fünf Prozent der Beschäftigten ist bei normaler Brandgefährdung nach ASR A2.2 (z. B. 
Büronutzung) in der Regel ausreichend. Je nach Art des Unternehmens, der Brandgefährdung, der 
Wertekonzentration und der Anzahl der während der Betriebszeit anwesenden Personen (z. B. Mitarbeiter, 
betriebsfremde Personen, Besucher und Personen mit eingeschränkter Mobilität) kann eine deutlich höhere 
Ausbildungsquote für die Entstehungsbrandbekämpfung sinnvoll sein. Bei der Anzahl der Brandschutzhelfer sind 
auch Schichtbetrieb und Abwesenheit einzelner Beschäftigter, z. B. durch Fortbildung, Ferien, Krankheit und 
Personalwechsel, zu berücksichtigen. 
 
2 Inhalte der Ausbildung 

Zum Ausbildungsinhalt gehören neben den Grundzügen des vorbeugenden Brandschutzes Kenntnisse über die 
betriebliche Brandschutzorganisation, die Funktions – und Wirkungsweise von Feuerlöscheinrichtungen, die 
Gefahren durch Brände sowie über das Verhalten im Brandfall. Zum Ausbildungsinhalt gehören auch praktische 
Übungen im Umgang mit Feuerlöscheinrichtungen.  
 
 
5 Wiederholung der Brandschutzhelfer-Ausbildung 

Zur Auffrischung der Kenntnisse empfiehlt es sich, die Ausbildung in Abständen von 3 bis 5 Jahren zu 
wiederholen. Bei wesentlichen betrieblichen Änderungen ist in kürzeren Abständen eine Wiederholung der 
Ausbildung erforderlich, dies können z. B. sein 
• Änderung der Brandschutzordnung 
• neue Verfahren mit veränderter Brandgefährdung 
• Umstrukturierungen und Fluktuation der Mitarbeiter 
• Brandereignis im Betrieb 
 
 
Richtlinie VDI 4062 „Evakuierung von Personen im Gefahrenfall“ 

Stand April 2016 
 
Quellenhinweise: 

 DGUV Information 205-023  „Brandschutzhelfer Ausbildung und Befähigung“ 
Ausgabe Februar 2014 

 Technische Regel für Arbeitsstätten ASR A2.2  „Maßnahmen gegen Brände“ 
Ausgabe: November 2012, (GMBl 2012, S. 1225, geändert GMBl 2014, S. 286) 



 

 

 Arbeitsschutzgesetz - ArbSchG 
Gesetz über die Durchführung von Maßnahmen des Arbeitsschutzes zur Verbesserung der Sicherheit 
und des Gesundheitsschutzes der Beschäftigten bei der Arbeit 
Vom 7. August 1996 (BGBl. I S. 1246) (1) Zuletzt geändert durch Artikel 427 der Verordnung vom 31. 
August 2015 (BGBl. I S. 1474) Zweiter Abschnitt – Pflichten des Arbeitgebers 

 Verordnung über Arbeitsstätten (Arbeitsstättenverordnung - ArbStättV) 
ArbStättV Ausfertigungsdatum: 12.08.2004, Vollzitat: "Arbeitsstättenverordnung vom 12. August 2004 
(BGBl. I S. 2179), die zuletzt durch Artikel 282 der Verordnung vom 31. August 2015 (BGBl. I S. 1474) 
geändert worden ist" Stand: Zuletzt geändert durch Art. 282 V v. 31.8.2015 I 1474 
 


